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DER KOMMENTAR

„Soziale Härten vermeiden"

Ein außerordentlicher Zustrom von
Studienbewerbern, vor allem aus
den Ländern Griechenland, Türkei,
Iran und Indonesien hat zu einer
übermäßigen Nachfrage für die Stu¬
dienkollegs geführt, in denen aus¬
ländische Studienbewerber, insbe¬
sondere aus den Entwicklungslän¬
dern, auf die Aufnahme eines Studi¬
ums in der Bundesrepublik Deutsch¬
land vorbereitet werden. Die Ursa¬
chen für dieses Hochschnellen der
Bewerberzahlen aus genannten Län¬
dern ist darin zu sehen, daß dort die
Zahl der Abiturienten erheblich aus¬
geweitet wurde, ohne daß entspre¬
chende Studienplätzezur Verfügung
stehen (z. B. beträgt das Verhältnis
von jährlichen Abiturienten und ver¬
fügbaren Studienplätzen im Iran
18:1, in der Türkei 7:1 und in Grie¬
chenland 5:1). Viele dieser Abiturien¬
ten streben deshalb ein Studium im
Ausland, insbesondere auch in der
Bundesrepublik Deutschland an.
Dadurch ist die Zahl der Bewerber
für die Studienkollegs in der Bun¬
desrepublik Deutschland auf weit
über 20.000 im Jahr gewachsen, von
denen jährlich nur etwas mehr als
4.000 aufgenommen werden kön¬
nen.
Auch wenn hierbei Mehrfachbewer¬
bungen in Rechnung gestellt wer¬
den, bleibt ein gravierendes Mißver¬
hältnis zwischen Bewerbungen und
Studienkollegplätzen. Da die Kapa¬
zität der Studienkollegs den norma¬
len Anforderungen durchaus ent¬
spricht und eine Erweiterung der
Studienkollegs zur Zeit aus finan¬
ziellen Gründen auch nicht möglich
ist, wurden Auswahlmaßnahmen er¬
forderlich, um den Bewerber aus al¬
len Entwicklungsländern eine adä¬
quate Zulassungschance zu sichern
insgesamt ein ausgewogenes Zah¬
lenverhältnis der Studierenden aus
den verschiedenen Ländern heraus¬
zustellen.
Eine Verbesserung der Auswahl der
ausländischen Studienbewerber er¬

schien auch deshalb geboten, weil
ein erheblicher Teil der Studienbe¬
werber ohne ausreichende Studien¬
eignung, ohne ausreichende
Sprachkenntnisse und ohne finan¬
zielle Sicherung des Studiums einen
Studienplatz in der Bundesrepublik
Deutschland anstrebt.
Vor diesem Hintergrund hat die
KMK in Abstimmung mit allen Ver¬
antwortlichen beschlossen, daß bei
der Bewertung der Heimatzeugnisse
nicht allein die formale Hochschul¬
zugangsberechtigung, sondern auch
die Hochschulzugangspraxis in den
Heimatländern zugrunde gelegt wer¬
den soll. Außerdem soll sicherge¬
stellt werden, daß die erforderlichen
Sprachkenntnisse schon vor Auf¬
nahme des Studiums in der Bundes¬
republik Deutschland vorliegen. Zu¬
gleich hat sich die KMK für eine
strikte Einhaltung der einschlägigen
ausländerrechtlichen Bestimmun¬
gen bei der Aufnahme ausländi¬
scher Studienbewerber ausgespro¬
chen. Hierdurch soll insbesondere
auch eine Umwandlung von Touri¬
stenvisa in eine Studienaufenthalts¬
erlaubnis ausgeschlossen werden.
Um jedoch soziale Härten zu vermei¬
den und unter dem Aspekt des Ver¬
trauensschutzes hat die KMK Über¬
gangsregelungen getroffen. Danach
können Studienbewerber, die nach
den bisher gültigen Regelungen zu¬
gelassen worden wären, unter be¬
stimmten Voraussetzungen auch
künftig noch ein Studium an deut¬
schen Hochschulen aufnehmen.
Dies gilt vor allem dann, wenn ihnen
bereits durch einen Verwaltungsakt
eine Hochschulzugangsberechti¬
gung In der Bundesrepublik
Deutschland zuerkannt worden bzw.
sie sich an einem Studienkolleg
oder in einem anerkannten Deutsch¬
kurs auf das Studium vorbereiten,
sofern sie die erforderliche Schluß¬
prüfung bestehen.
Die KMK verkennt nicht die Auswir¬
kungen, die die von ihr beschlosse-
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nen Maßnahmen für die Studienbe¬
werber aus einzelnen Ländern we¬
gen dort zur Zeit bestehender innen¬
politischer Verhältnisse haben kön¬
nen. Die KMK kann hier jedoch nur
in begrenztem Umfang zur Milde¬
rung der Folgeprobleme beitragen,
wie dies z. B. mit ihrem Beschluß
„Vereinbarung über die Durchfüh¬
rung der Abiturprüfung für Asyl be¬
recht igte vom 8. 1. 1981" für den
Hochschulzugang von Asylberech¬
tigten geschehen ist.
Im Zusammenhang mit den von der
KMK jetzt beschlossenen Maßnah¬
men ist darauf hinzuweisen, daß an¬
dere europäische Staaten ange¬
sichts des dargestellten Bewerber¬
andrangs weit einschränkendere
Regelungen für die Aufnahme aus¬
ländischer Studienbewerber treffen
mußten. Weiter ist festzustellen,
daß die Bundesrepublik Deutsch¬
land mit rd. 60.000 ausländischen
Studenten neben den USA, Frank¬
reich und Großbritannien internatio¬
nal eine führende Position bei der
Aufnahme ausländischer Studenten
einnimmt. Die Bundesländer reser¬
vieren sogar in den sog. harten nu-
merus-clausus Fächern 6 % der Stu¬
dienplätze für ausländische Studen¬
ten.
Damit wird das besondere Engage¬
ment der Länder der Bundesrepublik
Deutschland für das Ausländerstu¬
dium deutlich, das beibehalten wer¬
den soll. Selbstverständlich sollen
zugleich auch die traditionellen und
freundschaftlichen Studienverbin¬
dungen mit den betroffenen Staaten
aufrecht erhalten bleiben.
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